    Tierschutzvertrag

Abs.1 

Tierart/ Rasse:


Männlich:

Weiblich:   


Kastriert:

Nicht Kastriert: 


Kennzeichen:


Name des Tieres:


Farbe/ Zeichnung:


Abs. 2 

Mit Unterzeichnung des Vertrages verpflichtet sich der neue Eigentümer des Tieres gegenüber dem bisherigen Eigentümer:

Das Tier unter Beachtung des Tierschutzgesetzes ordnungsgemäß zu halten und zu pflegen, jede Misshandlung und Quälerei zu unterlassen und alle notwendigen tierärztlichen Behandlungen sofort vornehmen zulassen.

Das Tier bei auftretenden Problemen, z.B. Beißen, Entlaufen, Rauhbeinigkeit, Ungehorsam, nicht töten 

zu lassen, sondern sich mit den bisherigen Eigentümern in Verbindung zu setzen, ggf. zurückzugeben.


Eine sich bei einer unheilbaren Krankheit als notwendig ergebende Tötung des Tieres nur von einem Tierarzt vornehmen zu lassen.

Das Tier nicht zu Tierversuchen zur Verfügung zu stellen.

Das Tier nicht ausschließlich in einem Zwinger zu halten und nicht an die Kette zu legen.

Der bisherige Eigentümer, Carola Wagner, behält sich vor, das Tier in verschiedenen Zeitabständen zu kontrollieren und sich vom Zustand des Tieres am Ort und der Einhaltung der Vertragsbestandteile zu überzeugen.

Dem Tier liebevollen Familienanschluss zukommen zu lassen.

Dem Tier täglich frisches Wasser und seine Futterration zu geben.

Der bisherige Eigentümer,  Carola Wagner, behält sich ein Rückgaberecht vor, wenn das Tier nicht mehr bei seinem neuen Besitzer bleiben kann.

Die Übernahme des Tieres durch den Empfänger erfolgt wie besichtigt, ohne Gewährleistungsverpflichtung seitens des bisherigen Eigentümers.

Der bisherige Eigentümer, Carola Wagner,  übernimmt für das Tier keine Haftung bei hervorgerufenen Schäden, das Vorhandensein irgendwelcher Eigenschaften wird nicht zugesichert.

Gezahlte Schutzgebühren oder Aufwandentschädigungen an den bisherigen Eigentümer sind bei Rückgabe 

des Tieres nicht rückzahlbar.

Bisherige Aufwendungen für Medikamente sind bei der Übergabe des Tieres vom neuen Besitzer zu erstatten.

Das Tier muss innerhalb 1 Woche dem Tierarzt vorgestellt werden.

Dem bisherigen Eigentümer oder dessen Vertretung müssen auf Verlangen bei einem evtl. Kontrollbesuch die notwendigen Unterlagen (Impfpass u.ä.) des Tieres vorgezeigt werden.

Zusätzlicher Vereinbarungen (sofern erforderlich):

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................


Abs. 3

Der bisherige Eigentümer erhält vom neuen Eigentümer eine Schutzgebühr von ______€.

Ein Anspruch auf Rückzahlung dieser Schutzgebühr besteht nicht, auch wenn das Tier zurückgegeben wird, zurückgeholt oder enteignet wird, erkrankt oder verstirbt.

Abs. 4

Den Vertragstext von Tierschutzvertrag Seite 1 u. 2 habe ich genau gelesen 
und erkenne ihn in allen Einzelheiten an:

Neuer Besitzer:

Name:


Straße:


Ort:


Telefon:


Personalausweiß-Nummer:


Unterschrift:


Bisheriger Eigentümer:



Name:


Straße:


Ort:


Telefon:

Im Internet:


Unterschrift:


.........................            ................................................

Datum 
                            Ort
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